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dem ist eine störungsfreie Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen während der beschriebenen Tageszeiten 

nicht möglich.

Mit dieser Anordnung wird der Begegnungsverkehr in den Hol- und Bringezeiten der Schule sicherge-

stellt. Dies ist zwingend erforderlich, um den beschriebenen Gefahren entgegenzuwirken. 

Außerhalb der benannten Zeiten wurde zum jetzigen Zeitpunkt kein Regelungsbedarf erkannt.

2. Gegenüberliegend der Zufahrt zur Kita (Stockflethweg 150) wird eine weitere Haltverbotstrecke mit der 

Begründung angeordnet, die Schleppkurven für Versorgungs- und Rettungsfahrzeuge zu gewährleisten.  

Dies erfolgte analog dazu bereits im Jahr 2012 für die Zufahrten der Grundschule im Stockflethweg. 

4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle umge-
hend schriftlich mitzuteilen.
5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung un-
ter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.
PK 342 bittet um zeitgerechte Kenntnisgabe vor Aufbau der VZ, da ein Vertreter des Sachgebiets diese Maß-
nahme begleiten wird. 
Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.
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Dienststelle Bezirksamt Datum
Telefon

  

ERLEDIGUNGSMELDUNG
Stockflethweg zwischen Eichenkamp und Nummer 169 (ggü.), 22417 Hamburg
Neuordnung des ruhenden Verkehrs

Die durch das PK342-StVB am 21.09.2022 unter dem Aktenzeichen 034/8V/0634403/2022 angeordneten 
straßenverkehrsbehördlichen Maßnahmen wurden am

gemäß Anordnung durchgeführt.

mit folgenden Abweichungen durchgeführt:

nicht durchgeführt, weil

Datum, Name, Unterschrift




